Statuten des Vereins GESS Who! - Studierende der
Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften (GW!) an

der ETH Ziirich

Ein Fachverein des VSETH
In der Fassung vom 12.12.2018

1 Name und Sitz

Art 1: Der Verein ,,GESS Who! Studierende der Geistes-, Sozial- und Staatswissen- schaften
(GW!) an der ETH Ziirich* ist ein autonomer Fachverein gemiss Art. 11ff der Statuten des
Verbandes der Studierenden an der ETH (VSETH) und Art. 60ff des ZGB. Er ist der Fachverein
der Studierenden am Departement Geistes-, Sozial- und Staatswissenschaften (D-GESS).
Vereinssitz ist Ziirich.

2 Zweck

Art 2: Der Verein GESS Who! vertritt die Interessen der Studierenden der Studien- giinge: MA
Geschichte und Philosophie des Wissens, MA Comparative and Interna- tional Studies, MSc
Science, Technology and Policy und BA Staatswissenschaften der ETH Ziirich. Weitere
Studienginge des D-GESS sind willkommen, sich dem Fachverein anzuschliessen. Er bezweckt
die Forderung der Kommunikation und des Austausches innerhalb des D-GESS, der ETH,

Universitdt Ziirich und zu anderen Hochschulen. Dieser Zweck wird insbesondere verfolgt
durch:

1. Vertretung der Studierenden in Gremien des Departements D-GESS und des
VSETH’s.

2. Teilnahme an der hochschulpolitischen Diskussion

3. Durchfithrung von akademischen und sozialen Veranstaltungen

4. Informationsverbreitung mit geeigneten Mitteln (Anschlagbrett, Fachzeitschrif-
ten, Internetseite etc.)

5. Vernetzung der Studierenden nach dem Studium

1



Art 3: Der Verein untersagt sich parteipolitische oder religiose Tatigkeit, die nicht in direktem
Zusammenhang zu den in Abs. 1 aufgefiihrten Aktivititen stehen, be- hilt sich jedoch vor, zu
hochschulpolitischen Themen Stellung zu nehmen. Solche Stellungnahmen sind fiir einzelne
Mitglieder nicht bindend.

3 Geschiftsjahr

Art 4: Das Geschiftsjahr dauert vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. Es umfasst eine
Rechnungsperiode.

4 Mitgliedschaft

Art 5a: Ordentliche Mitglieder sind alle VSETH-Mitglieder, die dem Departement Geistes-,
Sozial- und Staatswissenschaften (D-GESS) der ETH Ziirich angehoren. Der Fachverein erhebt
keine zusitzlichen Mitgliederbeitrige von ordentlichen Mit- gliedern.

Art 5b:

1. Ausserordentliches Mitglied kann jede natiirliche Person werden, welcher die ordentliche
Mitgliedschaft nicht offen steht. Diese Mitglieder unterfallen Art. 13 der VSETH-Statuten.

2. Der Vorstand entscheidet mit Zweidrittel-Mehrheit iiber die Aufnahme einer
Person als ausserordentliches Mitglied.

3. Ausserordentliche Mitglieder, welche nicht zugleich VSETH-Mitglieder sind, leisten ihren
Mitgliederbeitrag direkt an den GESS Who!. Die Generalver- sammlung setzt die Hohe des
Mitgliederbeitrags fest. Dieser bleibt gleich, falls der Generalversammlung kein Antrag auf
Anderung vorliegt.

4. Bei ausserordentlichen Mitglieder, welche zugleich VSETH-Mitglieder sind,
erhebt der GESS Who! keine weiteren Gebiihren.

4.1 Rechte

Art 6: Ordentliche Mitglieder habe das aktive und passive Wahlrecht, Stimmrecht, sowie das
Recht, dem Vorstand oder der Generalversammlung Antridge zu machen.

Art 7: Mitglieder haben zudem das Recht, Protokolle von Sitzungen des Vorstands und
allfdlligen weiteren Gremien des Vereins einzusehen.

1Diese Anderung tritt ab dem 1. Januar 2017 in Kraft. Bis dann gilt das Geschiiftsjahr 1. September bis 31.
August
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Art 8: Mitglieder und Nichtmitglieder geniessen generell sdmtliche Vorteile des Vereins. Es liegt
im Ermessen des Vorstandes, inwiefern Nichtmitglieder von seine Aktivititen ausgeschlossen
werden sollen.

4.2 Pflichten

Art 9: Mitglieder sind verpflichtet,

1. dem Vereinszweck nicht entgegen zu wirken,

2. die von ihnen iibernommenen Arbeiten genau auszufiihren

und sind gehalten an den Fachvereinsversammlungen, den Wahlen und Abstim- mungen
teilzunehmen.

4.3 Austritt

Art 10: Die Mitgliedschaft erlischt automatisch durch

1. Austritt oder Ausschluss aus dem VSETH (fiir ordentliche Mitglieder)

2. Nichtbezahlen des Semesterbeitrags oder Ausschluss aus dem GESS Who! (fiir
ausserordentliche Mitglieder)

3. schriftliche Mitteilung an den Vorstand (fiir ausserordentliche Mitglieder)
4. Todesfall

4.4 Ausschluss
Art 11:

1. Auf begriindeten Antrag kann ein ordentliches Mitglied durch die General- versammlung von
Amtern, Veranstaltungen und Dienstleistungen von GESS Who! ausgeschlossen werden
(ausgenommen sind die Sitzungen der General- versammlung) und den zustindigen Organen des
VSETH Antrag auf Aus- schluss des Mitglieds aus dem VSETH stellen.

2. Auf begriindeten Antrag kann ein ausserordentliches Mitglied durch die GV
aus dem GESS Who! ausgeschlossen werden

3. Als Grund gelten unter anderen die vorsitzliche Verletzungen der Statuten oder Beschliisse
des Vereins oder die vorsitzliche Schidigung der Interessen von GESS Who! oder des VSETH.
Antragsberechtigt ist jedes Mitglied von GESS Who!. Das Mitglied ist 10 Tage vor der
Generalversammlung iiber den Ausschlussantrag durch eingeschriebenen Brief zu informieren.
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5 Finanzen
5.1 Buchfiihrung

Art 12a: Der Verein wirtschaftet nach dem Prinzip der doppelten Buchfiihrung.

5.2 Mittel

Art 12b: Die Einnahmen von GESS Who! bestehen grundsitzlich aus den ihr vom VSETH
zugewiesenen Mitteln. GESS Who! kann sich weitere Einnahmequellen er- schliessen. Als
solche gelten unter anderem Gonnerbeitriige, Uberschiisse aus Dienst- leistungen und
durchgefiihrten Veranstaltungen sowie Sponsorenbeitrige.

5.3 Haftung
Art 13: Fiir Verbindlichkeiten von GESS Who! haftet nur das Vereinsvermégen.

6 Organe

Art 14: Organe des Vereins sind:
1. die Generalversammlung (GV)
2. der Vorstand

3. die Revision

6.1 Generalversammlung

6.1.1 Einberufung

Art 15: Die ordentliche Generalversammlung (GV) findet einmal jihrlich zwischen 1. September
und 31. Dezember statt und wird vom Vorstand mindestens vierzehn Tage im Voraus per Email
an alle Mitglieder angekiindigt. Eine ausserordentliche GV wird veranstaltet auf Beschluss einer
ordentlichen GV, des Vorstands oder auf Begehren eines Zehntels der Mitglieder, sofern dieses
Begehren schriftlich unter An- gabe der Traktanden an den Vorstand gerichtet wird. Eine
ausserordentliche GV muss mindestens vierzehn Tage im Voraus vom Vorstand per Email
angekiindigt werden und kann nur iiber Traktanden Beschluss fassen, die in der Einberufung
aufgefiihrt worden sind.

6.1.2 Beschlussfihigkeit

Art 16: Beschlussfihig ist

1. die ordentliche GV, wenn mindestens zwei Drittel der Vorstandsmitglieder
anwesend sind.

2. die ausserordentliche GV, wenn mindestens ein Zehntel aller stimmberechtigter

Mitglieder anwesend sind.



Art 17: Die Beschlussfassung erfolgt mit der Mehrheit der anwesenden stimmbe- rechtigten
Mitglieder. Abstimmungen iiber Statutenrevision, Auflésung des Vereins oder Vereinigung mit
einem anderen Verein erfordern die Anwesenheit von min- destens einem Fiinftel aller
Mitglieder und die Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der stimmenden Mitglieder.

6.1.3 Leitung

Art 18: Der Vorstand bestimmt je ein Vorstandsmitglied zur Leitung der ordentli- chen
Generalversammlung und zur Fiihrung des Protokolls.

6.1.4 Befugnisse

Art 19: Der ordentlichen GV entscheidet generell iiber alle Belange des Vereins. Folgende
ordentliche Geschiifte fallen der GV ausserdem zu:

1. Genehmigung des Protokolls der letzten GV

2. Wahl des Vorstands

3. Wahl der Revisorinnen/Revisoren

4. Abnahme des Jahresberichts des Vorstandes, der Jahresrechnung und des Be-
richts der Revisorinnen/Revisoren

5. Genehmigung des Budgets

6. Entlastung des Vorstands

7. Festlegung der Grundziige der Vereinstitigkeit

8. Statutenrevision, Auflosung des Vereins oder dessen Vereinigung mit einem
anderen

9. Beschlussfassung iiber alle ihr von Gesetzes wegen oder Kraft der Statuten vorbehaltenen oder
durch den Vorstand an sie liberwiesenen Gegenstéinde.



6.2 Vorstand

6.2.1 Mitglieder

Art 20: Vorstandsmitglieder sind:

1. Der/Die Prisident/in

2. Der/Die Quistor/in

3. Ein bis maximal sieben weitere Vorstandsmitglieder

Art 21: Es ist anzustreben, dass von jedem Studiengang mindestens ein Mitglied im Vorstand
vertreten ist. Studiengéinge ohne Vertretung im Vorstand miissen ei- ne Kontaktperson fiir den
GESS Who! bestimmen. Die Mitglieder werden von der ordentlichen GV gewihlt. Der Vorstand
hat das Recht, zwischen zwei ordentlichen GVs provisorisch Vorstandsmitglieder aufzunehmen.
Diese haben jedoch kein Stimm- recht im Vorstand und miissen spitestens an der nichsten
ordentlichen GV gewihlt werden.

6.2.2 Aufgaben der Vorstandsmitglieder

Art 22: Folgende Aufgaben haben die Mitglieder des Vorstandes:

1. Der/Die Prisident/in ist der offizielle Vertreter des Vereins. Bei allen Abstim-
mungen hat er den Stichentscheid.

2. Der/Die Quistorin verwaltet die Finanzen des Vereins und erstellt die Jahres-
bzw. Zwischenrechnung sowie das Budget zu Handen der GV.

3. Die weiteren Vorstandsmitglieder konstituieren sich selbst.

4. Die Vorstandsmitglieder sind verpflichtet, an der GV teilzunehmen und iiber ihre Aktivititen
zu berichten. Sollten sie verhindert sein, ist ein schriftlicher Bericht zur GV einzureichen.

6.2.3 Zustindigkeit

Art 23: Der Vorstand vollzieht die Beschliisse der ordentlichen GV. Er ist grund- sétzlich fiir alle
nicht den anderen Organen vorbehaltenen Geschiften, im von der GV vorgegebenen Rahmen,
zustindig und kiimmert sich um die administrativen Belange, um die Vorbereitung der
Versammlungen und um die Konkretisierung der Vereinstitigkeit.
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6.2.5 Beschlussfassung

Art 25: Der Vorstand trifft sich zu regelmissigen Sitzungen. Die Beschlussfassung setzt
Anwesenheit von mindestens der Hilfte der Vorstandsmitglieder voraus und erfolgt mit dem
Mehr der Stimmenden. Uber die Beschliisse wird Protokoll gefiihrt.
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Art 27: Die ordentliche GV wihlt fiir die Dauer eines Jahres mindestens zwei Re- visorInnen aus
unterschiedlichen Studiengiingen, welche nicht zugleich im Vorstand sein diirfen. Die
Wiederwahl ist zuléssig.

6.3.2 Zustindigkeit

Art 28: Die Revision priift das Rechnungswesens und erstattet der GV dariiber Bericht.

7 Vertetung in hochschulpolitischen Gremien

7.1 Vertreter

Art 29: Die GV wihlt gemiss Art. 8 Abs. 1d und Art. 11 der Geschiftsordnung des D-GESS und
Art. 18 und Art. 21 der VSETH-Statuten die Vertreter und ihre Stellvertreter mit einfachem
Mehr in den folgenden Gremien:

1. Departementskonferenz (DK) D-GESS

AN


Hana Syla

Hana Syla

Hana Syla
Die Amtsdauer beträgt ein Jahr, Wiederwahl ist zulässig. Alle KandidatInnen müssen vor der Wahl ankündigen, ob während des nächsten Jahres eine längere Absenz geplant ist, sofern bekannt. Jedes Vorstandsmitglied ist beim Rücktritt angehalten, nach Kräften eine/n NachfolgerIn zu suchen.


2. Mitgliederrat (MR) VSETH

Art 30: Die Vertretung von GESS Who! im Fachvereinsrat (FR) ibernimmt der/die Prisident/in
oder er/sie entsendet einen Stellvertreter.

Art 31: Die Wahl der Vertreter der folgenden Gremien erfolgt an der GV durch die anwesenden
Studierenden der betreffenden Studienginge mit einfachem Mehr.

1. Unterrichtskommission Master in Comparative and International Studies (MA
CIS)

2. Unterrichtskommission Master in Geschichte und Philosophie des Wissens
(MA GPW)

3. Unterrichtskommission BA der Staatswissenschaften (BA Public Policy)

Art 32: Studierendenvertreter der Unterrichtskommissionen sind angehalten sich im Vorstand
des Fachvereins zu engagieren um den Informationsaustausch und eine kohirente Vertretung zu
garantieren.

Art 33: Stehen zu wenige Vertreter zur Verfiigung, ist der Vorstand berechtigt, die vakanten
Stellen nach eigener Wahl zu besetzen. Fiir hier nicht aufgefiihrte Vertretungen ist der Vorstand
berechtigt, Vertreter einzusetzen.

7.2 Aufgaben

Art 34:

1. Die Vertreter in hochschulpolitischen Gremien des Departements vertreten die
Interessen aller Studierenden am D-GESS.

2. Die Vertreter in den Gremien des VSETH vertreten die Interessen von GESS

Who! und ihrer Mitglieder.

7.3 Organisation
Art 35: Die Aufsicht iiber die Vertreter hat der Vorstand von GESS Who!. An diesen muss durch

die Vertreter regelmissig Bericht erstattet werden.

8 Vereinsauflosung

Art 36: tiber Auflosung des Vereins entscheidet die GV. Zum Beschluss der Auflo- sung sind die
Stimmen von zwei Drittel aller ordentlichen Mitglieder notwendig. Bei Auflosung des Vereins
geht sein Eigentum an den VSETH iiber.
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9 Schlussbestimmungen

Art 37: Sollte GESS Who! die Statuten oder das Gesetz massiv verletzten, hat der Fachvereinsrat
des VSETH’s die Befugnis mit einem 2/3 Mehr eine ausserordentli- che GV fiir GESS Who!
einzuberufen und einen Tagesprisidenten zu bestimmen.

Art 38: Im Ubrigen gelten die Artikel der VSETH-Statuten, welche die Fachverei- ne betreffen.
Diese gelangen auch sinngemiss zur Anwendung, wenn die vorliegen- den Statuten keine
besonderen Bestimmungen erhalten oder den VSETH-Statuten widersprechen.

Art 39: Diese Statuten wurden an der GV vom 28.05.2013 in Kraft gesetzt.
Ziirich, 28.05.2013

Fiir den Vorstand von GESS Who!

Die Prisidentin Isabelle Breuskin

9



